
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2019 - 2024 

 

 

Fachbereich FB Verwaltung/Bürgerservice  Erstellungsdatum: 24.02.2020 

Verfasser Alexandra Adel  Aktenzeichen  

Betreff: 

innerdienstliche Regelung zur Gewährung zweckgebundener Mittel 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die innerdienstliche Regelung zur Gewährung 
zweckgebundener Mittel rückwirkend zum 01.01.2020. 
 
 
 
 
 
 
(Alexandra Adel) (Matthias Günther) 
Fachbereichsleiter/in Bürgermeister 
 
 

 Beschlussvorlage 2019-2024/SR-057 
Status:  öffentlich 

 

  

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef 

05.03.2020 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung     

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 



 

2019-2024/SR-057 
 

 

 
Sachverhalt: 
 
Die Kommunal-Entschädigungsverordnung (KomEVO) ist am 29. Mai 2019 in Kraft getreten, welche 
Grundlage zur Entschädigungsatzung der Stadt Genthin ist. Die KomEVO enthielt eine Übergangsfrist 
bis zum 31.12.2019, sodass die Entschädigungssatzung rückwirkend zum 01.01.2020 neu 
beschlossen werden sollte.  
In Bearbeitung der Satzung und Rücksprache mit der Kommunalaufsicht, sind die Regelungen zur 
Gewährung von Jubiläumszahlungen und die sog. Feuerwehrrente nicht mit der KomEVO vereinbar. 
Daher müssen diese Regelungen aus der Satzung entnommen werden.  
Die Stadträte der Stadt Genthin möchten diese Zahlungen jedoch weiterhin ausreichen, daher soll die 
innerdienstliche Regelung zur Gewährung von zweckgebundenen Mitteln beschlossen werden. 
 
 
 
Anlagen:   
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
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